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inländische/r / ausländische/r  
Gastvortragende/r 

 
 
 
unmittelbar dem Schul- und Bildungszweck               Hochschulöffentliche 
dienende Unterrichtsleistungen selbstständiger             Veranstaltungen 
Lehrer an Hochschulen im Sinne der §§ 1 und 70  
des Hochschulrahmengesetzes       

        
 

         grds. umsatzsteuerbar gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG 
         i.V.m. § 3 Abs. 9 S. 1 UStG 
grds. umsatzsteuerbar gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG 
i.V.m. § 3 Abs. 9 S. 1 UStG 
 
 

                 Kleinunternehmer/in i.S.d. § 19 UStG? 
 
umsatzsteuerbefreit gem. § 4 Nr. 21 b  
Doppelbuchstabe aa) UStG i.V.m. Art. 132 Abs. 1               ja   nein 
Buchst. j Mehrwertsteuersystemrichtlinie            
 

          umsatzsteuerbefreit       umsatzsteuerpflichtig 
          (auch bei ausl. Gastvortragen-     19 % gem. § 12 Abs. 1 UStG 

den gem. § 13b Abs. 5 S. 8 UStG)      7 % gem. § 12 Abs. 1 Nr. 7 a) UStG 
 
 
Quellensteuerpflicht bei ausländischen Unternehmern in Bezug auf Gastvorträge: 
Voraussetzung: kein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Inland 
 
Quellensteuer i.H.v 15 % zzgl. 5,5 % Solidaritätszuschlag 

- gem. § 50a Abs. 1 Nr. 1 EStG i.V.m. § 50a Abs. 2 S. 3 EStG bei im Inland ausgeübten künstlerischen, sportlichen, artistischen, unterhaltenden 
oder ähnlichen Darbietungen über 250,00 € oder  

- gem. § 50a Abs. 1 Nr. 2 EStG bei Einkünften aus der inländischen Verwertung von Darbietungen im Sinne der Nummer 1 oder 
- gem. § 50a Abs. 1 Nr. 3 EStG bei Einkünften, die aus Vergütungen für die Überlassung der Nutzung oder des Rechts auf Nutzung von Rechten 

[…] herrühren (z.B. Filmvorführungen) 
 

Gem. Protokoll der Rektoratssitzung vom 

13.04.2016 werden „die von der KHM für 

Gastvorträge vorgesehenen Vergütungen  

[…] als Netto-Beträge [verstanden].“ Eine 

ggf. hierauf entfallende Umsatzsteuer (bei 

Hochschulöffentlichen Veranstaltungen) 

muss zusätzlich einkalkuliert und erstattet 

werden. 
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Steuerlich relevante gesetzliche Grundlagen:         UStG = Umsatzsteuergesetz 
               EStG = Einkommensteuergesetz 
§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG (Steuerbare Umsätze) 

(1) Der Umsatzsteuer unterliegen die folgenden Umsätze:  
 
1. 
die Lieferungen und sonstigen Leistungen, die ein Unternehmer im Inland gegen Entgelt im Rahmen seines Unternehmens ausführt. Die Steuerbarkeit entfällt 
nicht, wenn der Umsatz auf Grund gesetzlicher oder behördlicher Anordnung ausgeführt wird oder nach gesetzlicher Vorschrift als ausgeführt gilt. 

 
 
§ 3 Abs. 9 S. 1 UStG (Lieferung, sonstige Leistung) 
 
Sonstige Leistungen sind Leistungen, die keine Lieferungen sind. 

 

 
§ 4 Nr. 21 b Doppelbuchstabe aa) UStG (Steuerbefreiungen bei Lieferungen und sonstigen Leistungen) 
 
Von den unter § 1 Abs. 1 Nr. 1 fallenden Umsätzen sind steuerfrei: […] 
 
21. b) die unmittelbar dem Schul- und Bildungszweck dienenden Unterrichtsleistungen selbständiger Lehrer 

 
aa) an Hochschulen im Sinne der §§ 1 und 70 des Hochschulrahmengesetzes und öffentlichen allgemeinbildenden oder berufsbildenden Schulen […] 

 
 
Art. 132 Abs. 1 Buchst. j Mehrwertsteuersystemrichtlinie (Steuerbefreiungen für bestimmte, dem Gemeinwohl dienende Tätigkeiten) 
 
(1) Die Mitgliedstaaten befreien folgende Umsätze von der Steuer: […] 
 
j) von Privatlehrern erteilter Schul- und Hochschulunterricht […] 
 
 
§ 19 UStG Besteuerung der Kleinunternehmer 
 
(1) Die für Umsätze im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 geschuldete Umsatzsteuer wird von Unternehmern, die im Inland oder in den in § 1 Abs. 3 bezeichneten Gebieten 
ansässig sind, nicht erhoben, wenn der in Satz 2 bezeichnete Umsatz zuzüglich der darauf entfallenden Steuer im vorangegangenen Kalenderjahr 17 500 Euro nicht 
überstiegen hat und im laufenden Kalenderjahr 50 000 Euro voraussichtlich nicht übersteigen wird. Umsatz im Sinne des Satzes 1 ist der nach vereinnahmten Entgelten 
bemessene Gesamtumsatz, gekürzt um die darin enthaltenen Umsätze von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens. Satz 1 gilt nicht für die nach § 13a Abs. 1 Nr. 6, § 
13b Absatz 5, § 14c Abs. 2 und § 25b Abs. 2 geschuldete Steuer. In den Fällen des Satzes 1 finden die Vorschriften über die Steuerbefreiung innergemeinschaftlicher 
Lieferungen (§ 4 Nr. 1 Buchstabe b, § 6a), über den Verzicht auf Steuerbefreiungen (§ 9), über den gesonderten Ausweis der Steuer in einer Rechnung (§ 14 Abs. 4), 
über die Angabe der Umsatzsteuer-Identifikationsnummern in einer Rechnung (§ 14a Abs. 1, 3 und 7) und über den Vorsteuerabzug (§ 15) keine Anwendung.  
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(2) Der Unternehmer kann dem Finanzamt bis zur Unanfechtbarkeit der Steuerfestsetzung (§ 18 Abs. 3 und 4) erklären, dass er auf die Anwendung des Absatzes 1 
verzichtet. Nach Eintritt der Unanfechtbarkeit der Steuerfestsetzung bindet die Erklärung den Unternehmer mindestens für fünf Kalenderjahre. Sie kann nur mit Wirkung 
von Beginn eines Kalenderjahres an widerrufen werden. Der Widerruf ist spätestens bis zur Unanfechtbarkeit der Steuerfestsetzung des Kalenderjahres, für das er 
gelten soll, zu erklären. 

 
(3) Gesamtumsatz ist die Summe der vom Unternehmer ausgeführten steuerbaren Umsätze im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 abzüglich folgender Umsätze: 1. 
der Umsätze, die nach § 4 Nr. 8 Buchstabe i, Nr. 9 Buchstabe b und Nr. 11 bis 28 steuerfrei sind; 
2. 
der Umsätze, die nach § 4 Nr. 8 Buchstabe a bis h, Nr. 9 Buchstabe a und Nr. 10 steuerfrei sind, wenn sie Hilfsumsätze sind. 
Soweit der Unternehmer die Steuer nach vereinnahmten Entgelten berechnet (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a Satz 4 oder § 20), ist auch der Gesamtumsatz nach 
diesen Entgelten zu berechnen. Hat der Unternehmer seine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit nur in einem Teil des Kalenderjahres ausgeübt, so ist der tatsächliche 
Gesamtumsatz in einen Jahresgesamtumsatz umzurechnen. Angefangene Kalendermonate sind bei der Umrechnung als volle Kalendermonate zu behandeln, es sei 
denn, dass die Umrechnung nach Tagen zu einem niedrigeren Jahresgesamtumsatz führt. 
 
(4) Absatz 1 gilt nicht für die innergemeinschaftlichen Lieferungen neuer Fahrzeuge. § 15 Abs. 4a ist entsprechend anzuwenden. 
 
 
§ 12 UStG (Steuersätze) 
 
(1) Die Steuer beträgt für jeden steuerpflichtigen Umsatz 19 Prozent der Bemessungsgrundlage (§§ 10, 11, 25 Abs. 3 und § 25a Abs. 3 und 4). 
(2) Nr. 7 a) Die Steuer ermäßigt sich auf sieben Prozent für die folgenden Umsätze: die Eintrittsberechtigung für Theater, Konzerte und Museen, sowie die den 
Theatervorführungen und Konzerten vergleichbaren Darbietungen ausübender Künstler 
 
§ 13b Abs. 5 S. 8 UStG (Leistungsempfänger als Steuerschuldner) 
 
Die Sätze 1 bis 6 gelten nicht, wenn bei dem Unternehmer, der die Umsätze ausführt, die Steuer nach § 19 Absatz 1 nicht erhoben wird. 
 
 
§ 50a EStG (Steuerabzug bei beschränkt Steuerpflichtigen) 
 
Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 
Die Einkommensteuer wird bei beschränkt Steuerpflichtigen im Wege des Steuerabzugs erhoben  
 
1. bei Einkünften, die durch im Inland ausgeübte künstlerische, sportliche, artistische, unterhaltende oder ähnliche Darbietungen erzielt werden, einschließlich der 
Einkünfte aus anderen mit diesen Leistungen zusammenhängenden Leistungen, unabhängig davon, wem die Einkünfte zufließen (§ 49 Absatz 1 Nummer 2 bis 4 und 
9), es sei denn, es handelt sich um Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit, die bereits dem Steuerabzug vom Arbeitslohn nach § 38 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
unterliegen, 
 
2. bei Einkünften aus der inländischen Verwertung von Darbietungen im Sinne der Nummer 1 (§ 49 Absatz 1 Nummer 2 bis 4 und 6), 
 
Abs. 2 S. 3 
Bei Einkünften im Sinne des Absatzes 1 Nummer 1 wird ein Steuerabzug nicht erhoben, wenn die Einnahmen je Darbietung 250 Euro nicht übersteigen. 


